
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Start
				
			
	
				
					

					Zufällige Seite
				
			


		
				
					

					Anmelden
				
			


		
				
					

					Einstellungen
				
			


		
				
					

					Spenden
				
			


		
				
					
					Über Wikisource
				
			
	
				
					
					Impressum
				
			





					
				
				
					
						[image: Wikisource]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Suchen
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Seite:HStAM, Auszug aus Königreich Westphalen 76a, Nr. 204.pdf/11

					

				

				
		
				
				    
Sprache
				
		
	
				
				    
Beobachten
				
		
	
				
				    
Bearbeiten
				
		




				

			

			
				 Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


	[image: ]
	nicht eindeutig feststellbar: Auszug aus: Insurrektion im Distrikt Kassel im April 1809, Danksagung an den König für ihre Niederschlagung, Streit zwischen Bürgermeister und Richter zu Münden,Hessisches Staatsarchiv Marburg, Königreich Westphalen, 76a, 204

	







Brauchbarkeit Rücksicht genommen. Geburt bisheriger

Rang und Verwandschaften helfen zu gar nichts. Der

gemeine Soldat, wenn er als besonders geschikt, thatig

und brave befunden wird, kann mit einem mahl Hauptman

werden. Vor allen andern aber werden mit Recht die vor-

gezogen, die sich gleich zu Anfang dieses Aufstandes als

besonders wirksam und brauchbar zeigen.
Art 11 Es ist bey der gegenwärtigen bessern Ordnung der

Dinge, welche wir einführen wolle, der Hauptsächliche

Plan, daß der geringe Mann, sowohl Bauer als

Bürger, so viel geschont werde, als nur immer möglich.

Dagegen ist es billig, daß der wohlhabende und Reiche

ein Theil seines Vermögens zum Besten des Vaterlandes

hergiebt, welches auch gewis jeder Redliche mit Vergnügen
thun wird. Wer daher selbst die Waffen trägt ist von

allen Abgaben, die auf seiner Person, oder auf seinen Gütern

haften, frey, in so fern diese nicht zwanzig Rthl[1] jährlich

übersteigen;__ wer einen Sohn bey der Armee hat wird von
einem drittel, wer zwey Söhne dabey hat, von zwey drittel

und wer drey und mehrere dabey hat, von allen Abgaben

befreyet. Diejenigen welche schwer verwundet werden,

sowie die Wittwen und Minderjährigen Kinder der Geblie-

benen, bleiben warend dem Lauf des Kriegs von allen

Abgaben befreyt, und haben auserdem noch eine vorzügliche

Versorgung des Stats zu erwarten.


Empfohlene Zitierweise:
nicht eindeutig feststellbar: Auszug aus: Insurrektion im Distrikt Kassel im April 1809, Danksagung an den König für ihre Niederschlagung, Streit zwischen Bürgermeister und Richter zu Münden,Hessisches Staatsarchiv Marburg, Königreich Westphalen, 76a, 204. archivalische Quelle, Gudensberg 1809, Seite 11. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:HStAM,_Auszug_aus_K%C3%B6nigreich_Westphalen_76a,_Nr._204.pdf/11&oldid=- (Version vom 6.7.2016)

	↑ Reichsthaler












[image: ]

[image: ]

Von „https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:HStAM,_Auszug_aus_Königreich_Westphalen_76a,_Nr._204.pdf/11&oldid=2855488“


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Zuletzt bearbeitet am 6. Juli 2016 um 19:33
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Sprachen

	    
	        

	        

	        Diese Seite ist nicht in anderen Sprachen verfügbar.

	    
	
	[image: Wikisource]



				 Diese Seite wurde zuletzt am 6. Juli 2016 um 19:33 Uhr bearbeitet.
	Der Inhalt ist verfügbar unter CC BY-SA 4.0, sofern nicht anders angegeben.



				Datenschutz
	Über Wikisource
	Impressum
	Verhaltenskodex
	Entwickler
	Statistiken
	Stellungnahme zu Cookies
	Nutzungsbedingungen
	Klassische Ansicht



			

		
			








